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§ 36 BFA-VG Identitätsfeststellung
 BFA-VG - BFA-Verfahrensgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.08.2024

1. (1)Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind zur Feststellung der Identität einer Person ermächtigt,

1. 1.wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass gegen sie ein Festnahmeauftrag (§ 34)

vorliegt oder

2. 2.wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, sie würde sich als Fremder außerhalb des

Bereiches aufhalten, auf den ihr Aufenthalt beschränkt ist.

2. (2)Die Feststellung der Identität ist das Erfassen der Namen, des Geburtsdatums, der Staatsangehörigkeit und der

Wohnanschrift einer Person in deren Anwesenheit. Sie hat mit der vom Anlass gebotenen Verlässlichkeit zu

erfolgen.

3. (3)Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben Personen, deren Identität festgestellt werden soll,

davon in Kenntnis zu setzen. Jeder Betroffene ist verpflichtet, an der Feststellung seiner Identität mitzuwirken und

die unmittelbare Durchsetzung der Identitätsfeststellung zu dulden.
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